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gegen jene republikanische Truppe» auszog, de-

neu die Befreiung des Bodens der Republik
von ihren Feinden aufgetragen war.

Hierüber fand sich das Direktorium genöthi-
get, gegen diese JntcrimS-Regierung gerichtliche
Untersuchungen zu verordnen, sowohl in Betreff
ihrer Entstehung, als in Betreff der Mittel, der
sie sich hiezu bedient hat; überhaupt endlich in
Betreff ihrer ganzen Verwaltung während der
Dauer ihrer Amtsführung.

(Die Fortsetzung folgt.)

kitt erarische Gesellschaft des Kantons
Luzern.

Sieben und dreißigste Sitzung. 31. Okt.

Präs. Keller.
Zufolge der Discussion über d,': Mittel

ten Sitzung?» der litterarischen Gesellschaft
mehr Interesse für ihre Mitglieder zu ge-
den, hat sich die Societät mit einem neuen
Reglement beschäftigt; nachstehende Artikel sind
festgesezt worden.

1. Es soll ein alphabetisches Verzeichniß der

Mitglieder der litterarischen Gesellschaft verfer-
tigt werden.

2. Am Ende der Sitzung soll nach dieser

Ordnung das erste Mitglied eine Frage der
Gesellschaft vorlegen; in der nächsten Sitzung
das zweite ; in der folgenden das dritte, u. s. w.

z. Acht Tage nachher soll das Mitglied, das
die Frag« vorgelegt hat, die Discussion über
dieselbe eröffnen. Es steht ihm frei seine

Meinung zu lesen, àr aus dem Gedächtnisse
der Gesellschaft mitzutheilen. Nach ihm können
andere Mitglieder, entweder über die vorgetragene
Meinung, oder über die Frage selbst, die De-
batten fortsetzen.

4. Sollte das Mitglied, an dessen Reihe es

wäre, die Discussion mit seiner Meinung an-
zufangen der Sitzung nicht beiwohnen können,
so schickt es dieselbe schriftlich ein; sie wird dann
von dem Secretär verlesen, und die Discussion
«ie gewöhnlich fortqesezt.

5. Nach geendigter Debatte frägt der Präsi-
dent, ob ein Mitglied einen selbstverfertigren
oder tingeschikten Aufsaz, irgend eine Motion, uno ocari
«der einen Vorschlag der Gesellschaft mitzu-jzu Mitgliedern der Gesellschaft aufgenommen,

theile« habe. î Mohr ward das Stimmenmehr zum

<. Hat Niemand was anzubringen, so macht Präsidenten gewählt.

ein Mitglied ein« selbstgewählte Lektüre aus ei«

nein Buche. Die Reihe zum Vorlesen kömmt
an jedes Mitglied nach seinem Rang in dcr

umgekehrten alphabetischen Ordnung. — Die
Lektüre darf nicht länger als eine halbe Stunde
dauren. "

7. Das Geftz, vermöge dessen ein Mitglied,
das ohne gründliche Ursache drei Sitzung«
nach einander beizuwohnen, unterlaßt,
dem Verzeichnisse der litterarischen Gesellschaft
soll ausgestrichen werden, wird gehandhabet,
und die ausgestrichenen, wie die ncuangenoni'
menen Mitglieder, durch den Druk bekannt
macht.

Ein Schreiben von der republikanischen Gß
sellschaft zu Entfelden, Kanton Aargäu, an dit

litterarische Gesellschaft in Luzern wird verlt-
sen, und an eine Commission gewiesen, die in

nächster Sitzung einen Bericht darüber absintt
ten soll.

Ein Mitglied trägt an, die milden Gaben
die im verflossenen Frühjahre an die Geft>
schaft für die igooo waren eingesandt worden,
nun endlich ihrem Zwecke gemäß zu verwenden,
— Die 2te Haldbrigade habe sich rühmlich ft/
Wasen und Näftls geschlagen ; ein Theil daiM
sey gefallen, ein anderer schwer verwundet

worden; — sie habe nach einem langen bar"
näck'gen Kampf über den der Zahl weit über-

Icgenen Feind gesiegt. Auch die übrigen Halbe

brigaden werden bei Gelegenheit das ihrige gft
thau haben. — Auf den Vorschlag des Redners
trug die Gesellschaft ihrem Präsidenten aus,
bei dem Kriegsminister der helvetischen Repuft
lik sich zu erkundigen, wo die Chefs der sechs

Halbbrigaden sich wirklich befinden; und »ach

eingezogenem Berichte soll er diese Offiziers
einladen, die Namen und Wohnorte derjenigen
Soldaten ihres Korps, die fich oder durch

muthvolle Thaten ausgezeichnet, oder im Dienst

fürs Vaterland schwere Wunden empfangen
hätten, der Gesellschaft bekannt zu machen,
damit sie die einen nach Vermögen belohnen,
und die andern so viel thunlich unterstützen
könne.

Endlich wurden die Bürger Dula, Kanton^
richter, Russoni, Suppléant bei der Vcrwai,
tnngskammer, und Karl Meyer von Luzern
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